
 
Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 

 

 

 
Als Sorgeberechtigte/r erklären wir uns einverstanden mit der 
 

☐ 
Ausstellung eines Reisepasses / vorläufigen Reisepasses  
(bei Kindern unter 18 Jahren) 

☐ 
Ausstellung eines Personalausweises / vorläufigen Personalausweises 
(bei Kindern unter 16 Jahren) 

 

für das Kind: 
 
 
   

Name, Vorname  Geburtsdatum 
 
Bei Beantragung ist jeweils die Anwesenheit des Kindes und von mindestens einem 
Sorgeberechtigten erforderlich! 
 
 

Größe des Kindes in cm   Augenfarbe des Kindes  

 

Unser Kind darf den Ausweis/Pass selbst abholen  ☐ ja ☐ nein 

 
 
     
Unterschrift der Mutter  Unterschrift des Vaters  anderer Sorgeberechtigte/r 

oder Betreuer/in 
 
 
Bitte bringen Sie außer dieser Erklärung folgende Unterlagen im Original zur Beantragung mit: 
 

• Original Personalausweise oder Reisepässe der Sorgeberechtigten zwecks 
Unterschriftenvergleich 
 

• Bei alleinigem Sorgerecht: Negativbescheinigung des Jugendamtes, Sorgerechtsbeschluss/ 
Scheidungsurteil 

 
• Geburts- oder Abstammungsurkunde des Kindes  

(sofern noch kein Ausweisdokument bei der Stadt Langelsheim beantragt wurde) 
 

• Alter Personalausweis/ Reisepass des Kindes 
 

• Ein aktuelles Lichtbild (45 x 35mm; Für alle Dokumente wird ein biometrisches Lichtbild benötigt) 
 

• Gebühren: Personalausweis    22,80 € 
vorläufiger Personalausweis  10,00 € 
Reisepass    37,50 € 
Expressgebühr   32,00 € 

 

- Wird von der Stadt Langelsheim ausgefüllt - 
Die Richtigkeit der Unterschrift(en) der Mutter / des Vaters wurde(n) anhand des BPA / Passes überprüft 

 
Langelsheim, den  Der Bürgermeister 

Im Auftrag 
  

 
 

 



Datenschutzrechtliche Informationen nach § 13 DSGVO  
Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Beantragung eines Ausweisdokumentes und zu 
Verwaltungszwecken)  
 
Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?  
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die  
Stadt Langelsheim  
vertreten durch den Bürgermeister Ingo Henze  
Harzstraße 8  
38685 Langelsheim  
Tel.: 05326 504 - 0  
E-Mail: stadt@langelsheim.de  
 
Unser Datenschutzbeauftragter:  
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen diesen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:  
Datenschutzbeauftragter der Stadt Langelsheim  
ITEBO GmbH  
Stüvestr. 26 
49076 Osnabrück 
E-Mail: dsb@itebo.de  
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  
Die Verarbeitung Ihrer Daten dient der Bearbeitung von Ausweisdokumenten bei minderjährigen Personen. Die 
Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 e DSGVO.  
 
Empfänger der Daten  
Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland (siehe § 34 Bundesmeldegesetzt), öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften und den Suchdiensten aus dem Melderegister Daten übermitteln, oder Daten 
innerhalb der Verwaltungseinheit weitergeben, soweit dies zur Erfüllung ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit 
des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist. Des Weiteren können Ihre Daten von uns an externe 
Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten vernichten oder archivieren, Druckdienstleister) 
weitergegeben werden, welche uns bei der Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng 
weisungsgebunden unterstützen. Eine Übermittlung ins Ausland findet nicht statt.  
 
Ihre Rechte  
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: Recht 
auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit.  
 
Speicherung und Löschung personenbezogener Daten  
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur 
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.  
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem 
anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.  
 
Beschwerderecht  
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Landesbeauftragten für den 
Datenschutz Niedersachsen zu beschweren.  
Prinzenstr. 5 
30159 Hannover 
Tel.: 0511/120 4500; Fax: 0511/120 4599  
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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